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Übungsfall 5
Grundstückseigentümer A und B sind Nachbarn. Ihre beiden in einem Dorfgebiet (gem. § 5 BauNVO) liegenden Grundstücke teilen eine Grundstücksgrenze. Das denkmalgeschützte Gebäude des A, das zum Teil für eine wirtschaftliche Nutzung errichtet wurde, war schon vor Jahrzehnten zu Wohnzwecken umgenutzt worden. Dieser Baukomplex hält einen Abstand von 1 m zur Grundstücksgrenze mit B ein. Die Wohnung des A weist zu dieser Grundstücksgrenze Flur-, Küchen- und WC-Räume auf.
Auch auf dem Grundstück von B befindet sich ein Wohnhaus, das er nun umgestalten möchte. Er stellt deshalb einen Antrag auf Umnutzung des Gebäudes. B will dort eine Terrakottawerkstatt, sowie Ausstellungsflächen aber auch Wohnräume einrichten. Das Gebäude steht 2,50 m von der Grenze zum Grundstück des A entfernt und hält, genauso wie das Gebäude von A, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 3 m gem. § 7 III NBauO nicht ein. Die Bauaufsichtsbehörde erteilt ihm trotzdem eine entsprechende Teilbaugenehmigung samt einer Ausnahme gem. § 13 I Nr. 4 NBauO. 

A ist mit der Teilbaugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde gegenüber B nicht einverstanden. Er sieht in der Erlaubnis, das Gebäude nach Wünschen des B umzunutzen, einen Verstoß gegen das bauordnungsrechtliche Abstandsgebot. Bei der Ausnahmeerteilung von den festgeschriebenen Abstandsnormen gem. § 13 I Nr. 4 NBauO werden seine Interessen als Nachbar ignoriert. B trägt ihm dagegen vor, dass A von der Umnutzung keinen Nachteil erleiden wird. Laut Teilbaugenehmigung sei ihm nämlich auferlegt, auf der zur Grenze ausgerichteten Seite des Gebäudes lediglich eine Tür einzubauen, jedoch auf sonstige Öffnungen zu verzichten und die Ausstellungsflächen sowie Kfz-Einstellplätze zur Straßenseite auszubauen. Zudem müsse A einsehen, dass auch sein Gebäude die Mindestabstände nicht einhält. A weiß, dass B unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahmen steht und will deshalb umgehend gegen das Bauvorhaben vorgehen.

Hat das Vorgehen des A Aussicht auf Erfolg?

